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Hinterlassenenrenten
der AHV




Auf einen Blick

Hinterlassenenrenten sollen beim Tod des Ehegatten oder eines Elternteils
verhindern, dass die Hinterlassenen (Ehegatte, Kinder) in finanzielle Not
geraten. Es gibt drei Arten von Hinterlassenenrenten:

e \Witwenrenten
e \Witwerrenten
e Waisenrenten

Damit Sie Anspruch auf eine Hinterlassenenrente haben, mussen der ver-
storbenen Person mindestens wahrend eines vollen Beitragsjahres Beitrage
angerechnet werden kdnnen.

Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn

e die verstorbene Person wahrend insgesamt eines Jahres Beitrage ge-
leistet hat, oder

e die verstorbene Person versichert war und deren Ehegatte mindestens
wahrend eines Jahres den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat,
oder

e der verstorbenen Person Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften an-
gerechnet werden kdnnen.

Witwenrenten

Wann habe ich als verheiratete Frau Anspruch auf eine
Witwenrente?

Sind Sie verheiratet und Ihr Ehegatte ist verstorben, haben Sie Anspruch
auf eine Witwenrente, wenn

e Sie zum Zeitpunkt der Verwitwung eines oder mehrere Kinder (gleich-
gultig welchen Alters) haben. Als Kinder gelten auch im gemeinsamen
Haushalt lebende Kinder des verstorbenen Ehegatten, die durch des-
sen Tod Anspruch auf eine Waisenrente haben. Das Gleiche gilt fur
Pflegekinder, die bisher von den Ehegatten betreut wurden, sofern sie
von lhnen spater adoptiert werden, oder

e Sie zum Zeitpunkt der Verwitwung das 45. Altersjahr zurtickgelegt ha-
ben und mindestens finf Jahre verheiratet waren. Die Ehejahre werden
zusammengezahlt, wenn Sie mehrmals verheiratet waren.



Wann habe ich als geschiedene Frau Anspruch auf eine
Witwenrente?

Sind Sie geschieden und lhr ehemaliger Ehegatte ist verstorben, haben Sie
Anspruch auf eine Witwenrente, wenn

e Sie Kinder haben und die geschiedene Ehe mindestens zehn Jahre ge-
dauert hat, oder

e Sie bei der Scheidung alter als 45 Jahre waren und die geschiedene Ehe
mindestens zehn Jahre gedauert hat, oder

e |hr jungstes Kind das 18. Lebensjahr vollendet, nachdem Sie 45 Jahre
alt geworden sind.

Wenn Sie keine dieser Voraussetzungen erfillen, haben Sie Anspruch auf
eine Witwenrente bis zum 18. Geburtstag des jiingsten Kindes.

Witwerrenten

Wann habe ich Anspruch auf eine Witwerrente?

Sind Sie verheiratet oder geschieden und lhre (ehemalige) Ehefrau ist ver-
storben, erhalten Sie eine Witwerrente, solange Sie Kinder unter 18 Jahren
haben.

Stirbt eine Partnerin/ein Partner bei eingetragener Partnerschaft, so ist die
Uberlebende Partnerin/der Gberlebende Partner einem Witwer gleichge-
stellt. Somit besteht nur Anspruch auf eine Hinterlassenenrente fur die
Uberlebende Partnerin/den Uberlebenden Partner, solange sie/er Kinder
unter 18 Jahren hat.

Waisenrenten

Wann erhalten Kinder eine Waisenrente?

Kinder erhalten eine Waisenrente der AHV, wenn die Mutter oder der Va-
ter stirbt. Beim Tode beider Eltern besteht Anspruch auf zwei Waisenren-
ten: eine vom verstorbenen Vater und eine von der verstorbenen Mutter.
Der Anspruch auf eine Waisenrente erlischt mit dem 18. Geburtstag oder
bei Abschluss der Ausbildung, spatestens jedoch mit dem 25. Geburts-
tag. Fur Pflegekinder gelten besondere Bestimmungen. Kein Anspruch auf
Waisenrente besteht fur Kinder, deren jahrliches Bruttoerwerbseinkommen
wahrend der Ausbildung 28 680 Franken Ubersteigt.



Beginn und Ende des Anspruchs

Wann entsteht der Anspruch auf eine
Hinterlassenenrente?

Der Anspruch auf eine Hinterlassenenrente entsteht am ersten Tag des dem
Tode des (geschiedenen) Ehegatten oder des Elternteils folgenden Monats.

Wann endet der Anspruch auf eine
Hinterlassenenrente?

Der Anspruch auf eine Hinterlassenenrente endet am Ende des Monats, in
dem die Voraussetzungen wegfallen. Mit der Wiederverheiratung erlischt
die Witwen- oder Witwerrente. Die Waisenrenten laufen dagegen weiter.

Zusammenfallen von Leistungen

Welche Rente wird ausgerichtet?

Erfullen Sie gleichzeitig die Voraussetzungen fur eine Hinterlassenenrente
und fur eine Alters- oder Invalidenrente, wird nur die héhere Rente ausge-
richtet.

Anmeldung zum Bezug von Hinterlassenenrenten

Wo muss ich meinen Anspruch auf eine
Hinterlassenenrente geltend machen?

Sie kénnen lhren Anspruch auf eine Hinterlassenenrente bei derjenigen
Ausgleichskasse anmelden, bei welcher die verstorbene Person zuletzt
AHV-Beitrage bezahlt hat. Das Anmeldeformular 378.377 — Anmeldung
fur eine Hinterlassenenrente konnen Sie bei den Ausgleichskassen und ih-
ren Zweigstellen oder unter www.ahv-iv.ch beziehen.

Wenn Versicherungszeiten in der Schweiz und in einem oder mehreren
Mitgliedstaaten der EU oder EFTA zurlickgelegt wurden, geniigt eine ein-
zige Anmeldung in Ihrem Domizilland. Diese 16st das Anmeldeverfahren in
allen betroffenen Staaten aus.

Hat die verstorbene Person keine AHV-Beitrdge bezahlt, missen Sie den
Anspruch auf eine Hinterlassenenrente bei der kantonalen Ausgleichskasse
oder deren Zweigstelle anmelden.


https://www.ahv-iv.ch/p/318.371.d
https://www.ahv-iv.ch/p/318.371.d
http://www.ahv-iv.ch/p/318.371.d

Wenn Sie nicht in der Schweiz wohnen, konsultieren Sie bitte die Seite
«Eine Hinterlassenenrente beantragen» auf der Internetseite der Schweize-
rischen Ausgleichskasse SAK: www.zas.admin.ch

Berechnung der Hinterlassenenrenten

Wie werden die Hinterlassenenrenten berechnet?

Die Berechnungselemente der Hinterlassenenrente sind

e die anrechenbaren Beitragsjahre und

e die Erwerbseinkommen sowie

e die Erziehungs- und Betreuungsgutschriften der verstorbenen Person.

Fur die Bestimmung der Beitragsdauer fur die Witwerrente und die Wai-
senrenten infolge des Todes der (ehemaligen) Ehefrau bzw. Mutter gilt
Folgendes: Die vor dem 31. Dezember 1996 zurlickgelegten beitragslosen
Ehejahre, wahrend denen die Frau versichert war, werden als Beitragsjahre
gezahlt.

Wann erhalte ich eine Vollrente?

Sie erhalten eine Vollrente (Rentenskala 44), wenn die verstorbene Person
ab dem 1. Januar nach dem 20. Altersjahr bis zum Tod eine volle Beitrags-
dauer aufweist.

Wann erhalte ich eine Teilrente?

Sie erhalten eine Teilrente (Rentenskala 1-43), wenn die verstorbene Per-
son eine unvollstandige Beitragsdauer aufweist. Diese Teilrente bemisst
sich nach dem Verhaltnis der tatsachlichen Beitragsjahre der verstorbenen
Person zu der vollstandigen Beitragsdauer.

Wann werden Jugendjahre angerechnet?

Jugendjahre sind Beitragszeiten ab dem 18. bis zum 20. Altersjahr. Hat
die verstorbene Person bis zum 20. Altersjahr Beitragszeiten zurlickgelegt,
kénnen diese als sogenannte Jugendjahre fur die Aufftllung von eventuell
spateren Beitragslticken angerechnet werden.

Wann werden Zusatzmonate angerechnet?

Verstorbenen Personen, die vor dem 1. Januar 1979 fehlende Beitragsjahre
aufwiesen, versichert waren oder sich hatten versichern kénnen, werden
folgende Beitragszeiten (sogenannte Zusatzmonate) zusatzlich angerech-
net:


https://www.zas.admin.ch/zas/de/home/particuliers/demander-une-rente-de-survivant.html

Bei vollen Beitragsjahren der Zusatzlich anrechenbar

versicherten Person bis zu
von bis

20 26 12 Monate
27 33 24 Monate
34 und mehr 36 Monate

Wie setzt sich das durchschnittliche Jahreseinkommen
zusammen?

Das durchschnittliche Jahreseinkommen setzt sich zusammen aus
e dem Durchschnitt der Erwerbseinkommen,

e dem Durchschnitt der Erziehungsgutschriften und

e dem Durchschnitt der Betreuungsgutschriften.

Durchschnitt der Erwerbseinkommen

Wie wird der Durchschnitt der Erwerbseinkommen
berechnet?

Die Hinterlassenenrenten werden aufgrund der Erwerbseinkommen der
verstorbenen Person berechnet.

Um den Durchschnitt der Erwerbseinkommen zu berechnen, werden alle
Einkommen bis zum 31. Dezember des Jahres, das dem Eintritt des Ren-
tenfalles vorangeht, zusammengezahlt. Einkommen aus den Jugendjahren
werden dabei nur bertcksichtigt, wenn spater entstandene Beitragsliicken
aufzufullen sind.

Die Erwerbseinkommen sind auf den sogenannten Individuellen Konten
(IK) jeder Person festgehalten.

Wird die Einkommenssumme der Lohn- und
Preisentwicklung angepasst?

Die Erwerbseinkommen kénnen aus Jahren mit tieferem Lohnniveau stam-
men. Deshalb wird die Einkommenssumme entsprechend der durchschnitt-
lichen Lohn- und Preisentwicklung aufgewertet. Die so aufgewertete
Summe der Einkommen wird durch die Zahl der anrechenbaren Jahre und
Monate geteilt. Das Ergebnis entspricht dem Durchschnitt der Erwerbs-
einkommen.



Was ist der Karrierezuschlag?

Hat die verstorbene Person beim Tode das 45. Altersjahr noch nicht er-
reicht, wird der Durchschnitt der Erwerbseinkommen um einen vom Alter
abhangigen prozentualen Zuschlag (Karrierezuschlag) erhoht.

Bei Todesfall Prozentsatz

nach Vollendung von vor Vollendung von

... Altersjahren ... Altersjahren

23 100
23 24 90
24 25 80
25 26 70
26 27 60
27 28 50
28 30 40
30 32 30
32 35 20
35 39 10
39 45 5

Durchschnitt der Erziehungs- und Betreuungs-
gutschriften

Was sind Erziehungsgutschriften?

Der verstorbenen Person kénnen fur die Jahre, in denen sie Kinder unter 16
Jahren hatte, Erziehungsgutschriften angerechnet werden. Die Héhe der
Erziehungsgutschrift entspricht der dreifachen jahrlichen Minimalrente. Bei
verheirateten Personen wird die Gutschrift wahrend der Kalenderjahre der
Ehe je zur Halfte aufgeteilt. Der Durchschnitt der Erziehungsgutschriften
ergibt sich, indem die Summe der Erziehungsgutschriften durch die ge-
samte Beitragsdauer geteilt wird.

Bei geschiedenen und nicht miteinander verheirateten Eltern, welche die
elterliche Sorge gemeinsam austiben, wird je nach Betreuungsleistung
entweder einem Elternteil die ganze oder jedem Elternteil je die halbe
Erziehungsgutschrift angerechnet. Bitte beachten Sie dazu die weiteren
Informationen im Merkblatt 7.07 — Erziehungsgutschriften.


https://www.ahv-iv.ch/p/1.07.d

Was sind Betreuungsgutschriften?

Der verstorbenen Person kénnen fur die Jahre, in denen sie pflegebedrf-
tige Verwandte betreute, die leicht erreichbar sind und die Anspruch auf
eine Hilflosenentschddigung haben, Betreuungsgutschriften angerechnet
werden. Verwandten gleichgestellt sind Lebenspartnerinnen und -partner,
die seit mindestens finf Jahren einen gemeinsamen Haushalt fuhren. Fur
Jahre, in denen Erziehungsgutschriften angerechnet werden kénnen, be-
steht kein Anspruch auf Betreuungsgutschriften. Die Hohe der Betreuungs-
gutschrift entspricht der dreifachen jghrlichen Minimalrente. Bei verheirate-
ten Personen wird die Gutschrift wahrend der Kalenderjahre der Ehe je zur
Halfte aufgeteilt. Der Durchschnitt der Betreuungsgutschriften ergibt sich,
indem die Summe der Betreuungsgutschriften durch die gesamte Beitrags-
dauer geteilt wird. Bitte beachten Sie dazu die weiteren Informationen im
Merkblatt 7.03 — Betreuungsgutschriften.

Rentenansatze

Welches sind die aktuellen Rentenansatze?

Bei voller Beitragsdauer betragen die ordentlichen Vollrenten je nach
Durchschnittseinkommen:

mindestens hochstens

CHF / Monat CHF / Monat
Witwen- oder Witwerrente 956.— 1912.—
Waisenrente 478 .— 956.—

Werden fur das gleiche Kind zwei Waisenrenten oder eine Waisenrente
und eine Kinderrente ausgerichtet, durfen die beiden Renten zusammen
den Betrag von 1 434 Franken nicht Ubersteigen, was 60 % des Hochstbe-
trags der Altersrente entspricht.

Ergdnzungsleistungen

Wann habe ich Anspruch auf Erganzungsleistungen?

Sind Sie Witwe, Witwer oder Waise und leben in bescheidenen wirtschaft-
lichen Verhaltnissen, haben Sie unter bestimmten Voraussetzungen An-
spruch auf Ergdnzungsleistungen. Bitte beachten Sie dazu die weiteren
Informationen in den Merkblattern 5.07 — Ergdnzungsleistungen zur AHV
und IV und 5.02 - Ihr Recht auf Ergédnzungsleistungen zur AHV und IV.

Wenn Sie nicht in der Schweiz wohnen, haben Sie keinen Anspruch auf
Erganzungsleistungen.


https://www.ahv-iv.ch/p/1.03.d
https://www.ahv-iv.ch/p/5.01.d
https://www.ahv-iv.ch/p/5.01.d
https://www.ahv-iv.ch/p/5.02.d

Berechnungsbeispiel

Tod des Ehegatten bzw. Vaters

Ein im Juni 1971 geborener Mann stirbt im Marz 2021. Er hinterldsst seine
Ehefrau und zwei 2003 und 2004 geborene Kinder. Somit kénnen wah-
rend 17 Jahren Erziehungsgutschriften angerechnet werden. Ab April 2021
werden eine Witwenrente und zwei Waisenrenten ausgerichtet. Der Ver-
storbene hat seit 1992 bis zu seinem Tod ununterbrochen AHV-Beitrage
entrichtet, weshalb seinen Hinterbliebenen Vollrenten (Rentenskala 44)
zugesprochen werden.

Der Durchschnitt der Erwerbseinkommen wird aufgrund der

Individuellen Konten ermittelt und wie folgt berechnet:

Einkommenssumme aus 29 Beitragsjahren
von 1992 bis und mit 2020 CHF 1600 000.—

Diese Einkommenssumme geteilt durch die
massgebende Beitragsdauer (29 Jahre) ergibt
einen Durchschnitt der Erwerbseinkommen von CHF 55 172.—

Der Durchschnitt der Erziehungsgutschriften wird wie folgt

berechnet:

Anzahl Jahre x dreifache jahrliche Minimalrente

+ Beitragsdauer =+ zwei

17 x 43 020 Franken + 29 Jahre + 2 CHF 12 609.—

Das durchschnittliche Jahreseinkommen und die Renten werden
wie folgt berechnet:

Durchschnitt der Erwerbseinkommen CHF 55172.—
Durchschnitt der Erziehungsgutschriften CHF 12 609.—
Durchschnittliches Jahreseinkommen

(aufgerundet auf Tabellenwert, siehe Seite 10) von ~ CHF 68 832.—
Wie aus der Tabelle im Anhang (siehe Seite 10)

ersichtlich ist, ergeben sich folgende Rentenbetrage:

Witwenrente CHF 1728.—
Zwei Waisenrenten zu je CHF 864.—
Anhang

e Tabelle fur Vollrenten (Skala 44)
e Tabelle fur Aufwertungsfaktoren


https://www.ahv-iv.ch/de/Merkblätter-Formulare/Diverse-Listen/Rentenskala-44

AHV/IV-Renten ab 1. Januar 2021

Skala 44: Monatliche Vollrenten Betrage in Franken

Alters- und | Alters- und . .
Invaliden- Invalidenrente | Hinterlassenenrenten und Leistungen an Angehérige

fiir Witwen/ =
Massgebendes Witwer Witwen/

durchschnittliches Witwer
Jahreseinkommen

24378 1412 1695 1130 424 565 847
| 1155 433 577 866
27 246 1475 1770 1180 442 590 885
o 1204 452 602 903
30 114 1537 1844 1229 461 615 922
o 1254 40 627 94
32982 1599 1919 1279 480 640 959
© 1304 489 652 958
35 850 1661 1993 1329 498 664 997
. 1354 s08 677 1015
38718 1723 2068 1378 517 689 1034
| 1403 526 702
41586 1785 2142 1428 536 714 1071
| 1453 545 727
44454 1836 2203 1468 551 734 1101
o 1484 556 742
47322 1874 2248 1499 562 749 1124
| 1514 se8 757
50 190 1912 2294 1530 574 765 1147
L1545 579 772
53 058 1950 2340 1560 585 780 1170
Coas7s 0 se1 788
55 926 1988 2386 1591 597 795 1193
| 1606 | 602 803
58794 2027 2390 1621 608 811 1216
S 1e7 64 818
61662 2065 2390 1652 619 826 1239
. &5 83
64 530 2103 2390 1683 631 841 1262
L lees | 637 849
67 398 2141 2390 1713 642 857 1285
S 1728 648 864
70 266 2180 2390 1744 654 872 1308
L1759 660 880
73134 2218 2390 1774 665 887 1331
L6t 895
76 002 2256 2390 1805 677 902 1354
.8 910
78 870 2294 2390 1836 688 918 1377
L o1est 694 95
81738 2333 2390 1866 700 933 1400
o188 706 941
84606 2371 2390 1897 7 948 1422
Core2 L 7 956

* Betrage gelten auch fur Vollwaisen- und ganze Doppel-Kinderrenten.
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Eintrittsabhangige pauschale Aufwertungsfaktoren:
Eintritt des Versicherungsfalles im Jahre 2021

Erster IK Aufwertungs- Erster IK Aufwertungs-
Eintrag* faktor Eintrag* faktor

1977 1,072 2002 1,000
1978 1,060 2003 1,000
1979 1,048 2004 1,000
1980 1,036 2005 1,000
1981 1,024 2006 1,000

1987 1,000 2012 1,000
1988 1,000 2013 1,000
1989 1,000 2014 1,000
1990 1,000 2015 1,000
1991 1,000 2016 1,000

* Der fur die Rentenberechnung zu bertcksichtigende massgebende erste IK-Ein-
trag kann frihestens im Kalenderjahr des 21. Altersjahres liegen.



Auskiinfte und weitere ,
Informationen AHV". v

Dieses Merkblatt vermittelt nur eine Ubersicht. Fur die Beurteilung
von Einzelfallen sind ausschliesslich die gesetzlichen Bestimmungen
massgebend. Die Ausgleichskassen und ihre Zweigstellen geben gerne
Auskunft. Ein Verzeichnis aller Ausgleichskassen finden Sie unter
www.ahv-iv.ch.

Die Zivilstandsbezeichnungen haben auch die folgende Bedeutung:
e Ehe/Heirat: eingetragene Partnerschaft
e Scheidung: gerichtliche Auflésung der Partnerschaft

e Verwitwung: Tod des eingetragenen Partners / der eingetragenen
Partnerin

Herausgegeben von der Informationsstelle AHV/IV in Zusammenarbeit
mit dem Bundesamt fur Sozialversicherungen.

Ausgabe Oktober 2020. Auch auszugsweiser Abdruck ist nur mit
schriftlicher Einwilligung der Informationsstelle AHV/IV erlaubt.

Dieses Merkblatt kann bei den Ausgleichskassen und deren Zweig-
stellen sowie den IV-Stellen bezogen werden. Bestellnummer 3.03/d.
Es ist ebenfalls unter www.ahv-iv.ch verflgbar.

3.03-21/01-D


https://www.ahv-iv.ch/de/Kontakte
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